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Praktische Stätter für die Werkstatt
mit besonderer Berücksichtigung der

KuKst im Handwerk.
»«ausgegeben unter Mitwirkung schweizerischer

Kunsthandwerker und Techniker
von Waiter Semr-Haidinghausen.
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Offizielles und obligatorisches Organ des Aargauische« Schmiede- und Wagnermeistertiereins.
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Schweizerischer Gewrrbeoereiu.

(Mitgeteilt).

Die vom Central - Vorstand
bestellte Subkommission zur För-
derung der Gewerbegesetzgebung
hat auf Grund der Bericht-Er-
stattung in einer am 6. Januar
in Zürich abgehaltenen Sitzung

die Ueberzeugung gewonnen, daß auch in weitern Kreisen die
Notwendigkeit gesetzlicher Maßnahmen speziell inbezug auf
die Einführung von Berufsgenossenschaften immer mehr em-
Pfunden wird und daß die bisher geltend gemachte Opposition
gegen die Postulate des Schweizerischen Gewerbeveretns mehr
auf unrichtigen Vorstellungen oder Voruiteilen beruht. Es
bedarf deshalb der fortgesetzten Aufklärung über die in den
Postulaten aufgestellten Grundsätze. Ueber diese muß nun
zunächst unter den prinzipiellen Anhängern gesetzlich geschützter
Berufsgenossenschaften eine Einigung zu gemeinschaftlicher
Aktion angebahnt werden, wobei man den berechtigten Wünschen
betreffend Abänderung einzelner bestrittener Postulate so weit
thunlich entgegenkommen wird, speziell auch gegenüber der
französischen Schweiz. Zu diesem Zwecke wurden verschiedene
Maßnahmen teils beschlossen, teils für später in Aussicht
genommen. Für die Behandlung der den Sektionen des

Schweizerischen Gewerbevereins vorgelegten Fragen stehen
Referenten in deutscher und französischer Sprache zur Ver-
fügung. Mit Vergnügen wurde davon Kenntnis genommen,
daß Herr Scheidegger das baldige Erscheinen einer weitern

Broschüre zur nähern Begründung seiner Postulate und zur
Widerlegung der unmotivierten Einwände ankündigt und daß
der Centralausschuß der Studentenverbindung „Zofingia" die

Frage der obligatorischen Berufsgenossenschaften und der
Oorrourrsrros âklozrals zum Diskussionsthema in den
Sektionen gewählt hat.

Förderung der Berufslehre beim Meister.

Der Schweiz. Gewerbeverein ist gewillt, eine angemessene

Vergütung in Form eines Zuschusses zum Lehrgeld bis
auf den Betrag von Fr. 250 solchen Handwerksmeistern zu
verabfolgen, welche der

mustergültigen Heranbildung von Lehrlingen
ihre besondere Sorgfalt und Aufmerksamkeit widmen und
vermöge ihrer Befähigung für Erfüllung nachgenannter Ver-
pflichtungen genügende Gewähr bieten.

1. Der bewerbende Meister muß seinen Beruf selbständig
betreiben. Seine Werkstätte soll den technischen An-
forderungen der Gegenwart entsprechen.

2. Der Lehrmeister muß sich verpflichten, den von ihm
aufzunehmenden Lehrling in allen Kenntnissen und
Kunstfertigkeiten seines Gewerbes heranzubilden, ihn
auch außerhalb der Werkstätte in Zucht und Ordnung
zu halten, zum fleißigen Besuch der gewerblichen Fort-
bildungs- oder Fachschulen anzuhalten und zur Teil-
nähme an den Lehrlingsprüfungen zu verpflichten, über-
Haupt nach seinen Kräften alles zu thun, was zu einer
wohlgeregelten Berufslehre gehört.
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